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Bildungsgutscheine für Wiedereinsteigerinnen 

und Wiedereinsteiger
Gemäss Berufsbildungsgesetz
 unterstützt der Bund Angebote für Wiedereinsteiger/innen. Bis zum heutigen Tag fehlt allerdings eine Umsetzungspolitik dieser gesetzlichen Grundlage. Travail.Suisse drängt darauf, dass die Umsetzung an die Hand genommen wird. Es besteht ein Bedarf in Bezug auf die Information, die Beratung und die Finanzierung von Personen, die einen beruflichen Wiedereinstieg suchen. 

Im Jahre 2001 hat die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrates (WBK-NR) eine Motion für ein Impulsprogramm zur Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs von Frauen“
 eingereicht. In seiner Antwort betonte der Bundesrat damals, dass „das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie … die angemessenen Schritte zum Erreichen der geforderten Ziele unternehmen (wird), sobald das neue Berufsbildungsgesetz in Kraft tritt und somit die erforderlichen Rechtsgrundlagen vorliegen werden“
. Sieben Jahre nach Verabschiedung des Berufsbildungsgesetzes gibt es allerdings weder eine Umsetzungspolitik zur Forderung der WBK noch Klarheit in Bezug auf die Umsetzung der Bestimmung in Artikel 32 des Berufsbildungsgesetzes. 

Das Problem des Wiedereinstiegs

Frauen, aber auch Männer, die aus familiären Gründen ihre Arbeit aufgegeben haben und nach einigen Jahren einen Wiedereinstieg suchen, haben mit verschiedenen Hürden zu kämpfen. Die grösste Hürde stellt der Verlust an Fachkompetenz dar. Wer einige Jahre nicht mehr im angestammten Beruf gearbeitet hat, kann den Beruf nicht mehr in der vom Arbeitsmarkt verlangten Art und Weise ausführen. Schon Personen, die einen Beruf ausführen, haben angesichts der stetigen Veränderungen Mühe, ohne Weiterbildung immer auf der Höhe der beruflichen Anforderungen zu bleiben. Wie sollen es dann Personen schaffen, die aus dem Beruf ausgestiegen sind? Die zweite Hürde stellt das Selbstvertrauen dar. Angesichts der wirtschaftlichen Veränderungen ist es nicht selbstverständlich, dass eine Person den Mut zu einem beruflichen Wiedereinstieg findet. Um das zu wagen, braucht es vom Umfeld positive Impulse. 

Elemente einer Umsetzungspolitik

Aus Sicht von Travail.Suisse braucht es für eine erfolgreiche berufliche Wiedereinstiegspolitik drei Elemente. 

a. Information
Personen, die einen Wiedereinstieg in Erwägung ziehen, brauchen die nötigen Informationen dazu. Im heutigen elektronischen Zeitalter bestehen diesbezüglich keine grundlegenden Probleme. Wer motiviert ist und einen Kurs oder ein Programm für Wiedereinsteiger/innen sucht, der findet heute auf dem Internet genügend Angebote. Unter dem Stichwort „Information“ geht es also nicht um den Ausbau von Informationen über Kurse und Programme. Vielmehr geht es darum, Personen, die daran zweifeln, ob sie einen Wiedereinstieg schaffen, dazu zu motivieren, erste Schritte zu unternehmen und sich zum Beispiel bei Plusplus-Organisationen
 oder der Berufsberatung nach ihren Möglichkeiten zu erkundigen. Es ist deshalb für diese Zielgruppe eine einfache, aber gut koordinierte Motivationskampagne ins Auge zu fassen, die von den verschiedensten Akteuren (Bund, Kantone, Gemeinden, ODA, Anbieter von Beratungen, Kursen und Programmen) mitgetragen wird. 

Darüber hinaus sind auch die Personen, die vor dem beruflichen Ausstieg stehen, auf Fragen des Wiedereinstiegs anzusprechen. Es soll ihnen in ihrem Entscheidungsprozess „Ausstieg ja oder nein“ bewusst sein, dass es für einen späteren Wiedereinstieg besser ist, die berufliche Tätigkeit nur einzuschränken und nicht ganz aufzugeben. 
b. Beratungen

Für Personen, die darauf angewiesen sind, sind Beratungen vorzusehen. In der Schweiz existiert schon ein funktionierendes Netz von Beratungsstellen. Diese sind im Verein Plusplus zusammengefasst. Wichtig wäre, dass dieses Netz eine stabilere Form erhält und die Mitgliedsorganisationen nicht jedes Jahr um die Unterstützungen bangen müssen. Aufgabe dieser Beratungsstellen muss sein, mit den potentiellen Wiedereinsteiger/innen einen persönlichen Massnahmenplan auszuarbeiten, der die Chancen für einen Wiedereinstieg erhöht. In diesen Massnahmenplan integriert sein können individuelle Beratungen, Standortbestimmungen, Kurse zur Stärkung der Selbst-, der Sozial- und der Fachkompetenz, Praktika in der Wirtschaft und Bewerbungsseminare. 

c. Finanzierung

Für die Mitfinanzierung des Massnahmenplans sind nach Meinung von Travail.Suisse Bildungsgutscheine vorzusehen
. Die Höhe der Bildungsgutscheine hängt dabei von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist eine obere Grenze vorzusehen, die eine Person für die Finanzierung des Massnahmenplans erhalten kann. Zudem hängt die Mitfinanzierung vom steuerbaren Einkommen ab. Je kleiner die finanziellen Ressourcen einer Person sind, desto grösser ist der prozentuale Anteil, den der Bildungsgutschein an die Kosten des Massnahmenplanes leistet. 

Beispiele
:

	
	
	
	

	Max. Höhe des Bildungsgutscheins
	6000.00
	6000.00
	6000.00

	Kosten für den Massnahmenplan
	4200.00
	2400.00
	7200.00, maximal angerechnet 6000.00

	Prozentualer Anteil, abhängig vom steuerbaren Einkommen
	60%
	15%
	30%

	Höhe des Bildungsgutscheins
	4200.00 x 0.6 =

2520.00
	2400.00 x 0.15 =

360.00
	6000.00 x 0.3 = 

1800.00


Der Bildungsgutschein wird auf Antrag der Person und der beratenden Organisation vom Kanton bewilligt.

Gründe für die Mitfinanzierung 

Warum soll der Staat den beruflichen Wiedereinstieg mitfinanzieren? Erstens: Der Staat hat ein Interesse daran, dass so viele Personen wie möglich auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar sind und die Chance haben, ein genügendes Einkommen zu erzielen. Damit stärkt er die Selbstverantwortung der Personen und entlastet er den Sozialstaat. Zweitens: Die demografische Entwicklung deutet darauf hin, dass in Zukunft mit einem Arbeitskräftemangel zu rechnen ist. Statt ausländische Kräfte zu rekrutieren ist es angezeigt, heute in der Schweiz wohnhafte Personen so weit zu fördern, dass sie auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben. Drittens: Personen, die den Wiedereinstieg suchen, haben meistens ein langjähriges Engagement in der Familienarbeit hinter sich. Damit haben sie eine hochwertige gesellschaftliche Aufgabe wahrgenommen und zugleich auf eine berufliche Karriere und auf ein mögliches Einkommen verzichtet. Es ist nur gerecht, wenn der Staat (Bund, Kantone) diesen Personen den Wiedereinstieg durch finanzielle Unterstützungen erleichtert. Durch das Modell des Bildungsgutscheins, der abhängig ist vom steuerbaren Einkommen und verbunden mit einer Beratung, kann er dabei sein Geld gezielt einsetzen.

Bruno Weber-Gobet, Leiter Bildungspolitik, Travail.Suisse 
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� Art. 32 Massnahmen des Bundes


1 Der Bund fördert die berufsorientierte Weiterbildung.


2 Er unterstützt insbesondere Angebote, die darauf ausgerichtet sind:


b. Personen, die ihre Berufstätigkeit vorübergehend eingeschränkt oder aufgegeben haben, den Wiedereinstieg zu ermöglichen


� 01.3640 Motion 


� ebd.


� www.plusplus.ch


� vgl. dazu auch die Motion 09.3237  : Bildungsgutscheine für Wiedereinsteigerinnen und -einsteiger mit tiefem und mittlerem Einkommen.


� Die verwendeten Zahlen sollen nur das vorgeschlagene Modell illustrieren. Ihre Höhe ist fiktiv. Ihr Realitätsgehalt ist nicht auf dem Markt verifiziert. 





